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Mit Urteilen vom 21. Januar 2021 entschied der I. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs (BGH) in zwei Fällen (Az. I ZR 120/19 und I ZR 207/19), über
die Nutzung von Prominentenbildern zu kommerziellen Zwecken und deren
Verhältnis zum Eingriff in das Recht am eigenen Bild.

Im ersten Fall (Az. I ZR 120/19) ging es um die Nutzung des Bildes eines
Prominenten für einen redaktionellen Beitrag, welcher keinen inhaltlichen Bezug
zur abgebildeten Person aufwies. Ursächlich für den Rechtsstreit war ein Post
eines Presseunternehmens auf Facebook, in dessen Rahmen ein Artikel zum
Thema Krebs unter Verwendung von vier Bildern prominenter
Fernsehmoderatoren, darunter ein Bild des späteren Klägers, verlinkt wurde. Beim
Anklicken des Posts wurde der Leser auf das Internetangebot des
Presseunternehmens weitergeleitet, wo wahrheitsgemäß über die tatsächliche
Erkrankung einer der drei anderen Fernsehmoderatoren berichtet wurde. Der
Kläger nahm daraufhin das Presseunternehmen auf Zahlung einer fiktiven
Lizenzgebühr für die Nutzung des Bildnisses aus Bereicherungsrecht gemäß §§
812 I S. 1 Alt. 2, 818 II BGB in Verbindung mit dem Recht am eigenen Bild (§ 22
Kunsturhebergesetz [KUG]) als spezielle Ausprägung des Allgemeinen
Persönlichkeitsrechts in Anspruch. Da die Beklagte das Bild des Klägers ohne
Einwilligung genutzt und dadurch in den Zuweisungsgehalt des Rechts am
eigenen Bild eingegriffen hatte, kam es auf eine Rechtfertigung nach § 23 KUG an.
Der Ausschluss der Notwendigkeit einer Einwilligung bei absoluten Personen der
Zeitgeschichte gem. § 23 I Nr. 1 KUG muss unter Abwägung der
entgegenstehenden Interessen (vergleiche § 23 II KUG) festgelegt werden. Laut
BGH überwog im vorliegenden Fall das Persönlichkeitsrecht des Prominenten, da
das Bild ohne redaktionellen Bezug verwendet wurde. Der BGH entschied, dass
der Verwendung des Bildes allein der Zweck der Aufmerksamkeitserregung der
Leser auf das Presseerzeugnis zugrunde lag. Ein solches Vorgehen sei als sog.
„Clickbait“ (Klickköder) bekannt und grenze an eine bewusste Falschmeldung. Die
ermittelte fiktive Lizenzgebühr in Höhe von EUR 20.000, die dem Kläger von den
unterinstanzlichen Gerichten zugesprochen worden war, erschien dem BGH als
angemessen, da der überragende Markt- und Werbewert des Klägers
berücksichtigt werden müsse.

Hintergrund des zweiten Falles (Az. I 207/19) war die Nutzung des Bildnisses und
Namens eines prominenten Schauspielers der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ in
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einem Beitrag unter Vorstellung eines Reise- und Bargeldgewinnspiels zur Aktion
„Urlaubslotto“. Unter der Überschrift fand sich das Bild des Schauspielers in seiner
Rolle als Kapitän aus der Serie wieder. Im Wege einer Stufenklage auf
Unterlassung, Auskunftserteilung und Erstattung der Mahnkosten ging der Kläger
hiergegen vor und bekam vor den unterinstanzlichen Gerichten recht. Auch der
BGH sah hierin einen Eingriff in die vermögensrechtliche Rechtsposition des
Klägers im Wesen des Rechts am eigenen Bild als gegeben. Eine Einwilligung
nach § 22 S. 1 KUG lag nicht vor. Hinsichtlich des Ausnahmetatbestandes § 23 I
Nr. 1 KUG wog der BGH zwischen dem Interesse des Klägers am Schutz seiner
Persönlichkeit und dem Informationsinteresse der Allgemeinheit ab. Laut BGH
sprach für die Interessen der Beklagten an der Information, dass ein Reise-
Gewinnspiel und der Symbolcharakter eines Bildes der Serie „Das Traumschiff“
vereinbar seien. Jedoch überwiege das Ausbleiben eines nennenswerten Beitrags
zur Meinungsbildung sowie der hauptsächlich kommerzielle Nutzen der
Verwendung des Bildnisses, so der BGH. Demnach müsse im Sinne des
Persönlichkeitsrechts entschieden werden.

Pressemitteilung vom BGH zur Rechtssache Az. I ZR 120/19

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4c8bb952a01afb4557
1b564f8d41662c&anz=1&pos=0&nr=113838&linked=pm&Blank=1

Pressemitteilung des BGH zur Rechtssache Az. I ZR 207/19

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/202101
4.html
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https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4c8bb952a01afb45571b564f8d41662c&anz=1&pos=0&nr=113838&linked=pm&Blank=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4c8bb952a01afb45571b564f8d41662c&anz=1&pos=0&nr=113838&linked=pm&Blank=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4c8bb952a01afb45571b564f8d41662c&anz=1&pos=0&nr=113838&linked=pm&Blank=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021014.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021014.html
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